
die G dazu berechtigt, nach § 536 a I Var. 1 BGB den Schaden
des D geltend zu machen, da wiederum ein Fall der Obhut für
fremde Sachen vorliegt.57

E. HINWEISE FÜR DIE FALLBEARBEITUNG
Die Unsicherheiten bei der Abgrenzung des VSD von der
DSL sind nicht nur für die Praxis, sondern auch für die Fall-
bearbeitung misslich. Angesichts der bestehenden Stofffülle ist
das Auswendiglernen von BGH-Entscheidungen keine pro-
bate Lösung. Die folgenden Grundsätze seien deswegen zur
Beachtung empfohlen:
I. Entsteht im Zusammenhang mit einem zwischen zwei

Personen bestehenden Schuldverhältnis einem Dritten
ein Schaden, ist stets an denVSD unddieDSL zu denken.

II. Ausgangspunkt für die Abgrenzung der beiden Rechts-
figuren ist die Frage, ob sich das Risiko einer Haftung
für den Schuldner erhöht (dann VSD) oder ob aus seiner
Sicht eine zufällige Verlagerung des Schadens vorliegt,
der bei demselben Schadenshergang in identischer Weise
beim Gläubiger hätte eintreten können (dann DSL).

III. Liegt eine Risikoerhöhung vor, ist eine DSL aus-
geschlossen. Im Übrigen findet sie bei Personenschäden
praktisch keine Anwendung.

IV. Nur in den anerkannten Fallgruppen, die für die Zwecke
der Klausurbearbeitung als abschließend anzusehen
sind,58 sollte eine zufällige Schadensverlagerung an-
genommen werden. Sie schließt die Annahme eines VSD
zwar nicht aus, doch sollten dessen Voraussetzungen in
diesem Fall besonders sorgfältig geprüft werden. Sind sie
zu bejahen, muss über das Konkurrenzverhältnis zwi-
schen dem VSD und der DSL entschieden werden.
Nimmt man an, dass sie sich wechselseitig ausschließen,
ist einem der beiden Rechtsinstitute der Vorrang ein-
zuräumen. Dann besteht Anlass, die umstrittene Frage
nach der Rechtsgrundlage des VSD zu entscheiden. Sieht
man diese in einer ergänzenden Vertragsauslegung, ge-
bührt der DSL der Vorrang; entscheidet man sich für
§ 311 III 1 BGB, ist ein Vorrang des VSD plausibel.

V. Ist in der Klausur nach Ansprüchen des Dritten nur
gegen den Gläubiger oder nur gegen den Schuldner
gefragt, kann eine Abgrenzung zwischen dem VSD und
der DSL inzident vorgenommen werden.

Prüfungsschema VSD: Anspruch des Dritten gegen den Schuld-
ner nach § 280 I BGB
1. Schuldverhältnis

a) Kein Schuldverhältnis zwischen Drittem und Schuldner
b) Einbeziehung des Dritten in das Schuldverhältnis zwischen

Gläubiger und Schuldner
aa) Leistungsnähe
bb) Gläubigernähe
cc) Erkennbarkeit für den Schuldner
dd) Schutzbedürftigkeit des Dritten

Abgrenzung zur DSL: Kein Anspruch des Dritten aus
§ 285 I BGB gegen den Gläubiger

2. Verletzung einer Schutzpflicht nach § 241 II BGB
3. Vertretenmüssen
4. Rechtsfolge: Schadensersatz (§§ 249 ff. BGB)

Prüfungsschema DSL: Anspruch des Dritten gegen den Gläubi-
ger nach § 285 I BGB
1. Schuldverhältnis zwischen Drittem und Gläubiger
2. Befreiung des Gläubigers (= Schuldner des Dritten) nach § 275

BGB
3. Anspruch des Gläubigers gegen den Schuldner

a) Haftungsbegründender Tatbestand: Eigener Anspruch des
Gläubigers

b) Haftungsausfüllender Tatbestand: Befugnis zur Liquidation
des Drittschadens
aa) Gläubiger hat Anspruch, aber keinen eigenen Schaden
bb) Dritter hat Schaden, aber keinen Anspruch

Abgrenzung zum VSD: Kein Anspruch des Dritten
aus § 280 I BGB gegen den Schuldner

cc) Zufällige Schadensverlagerung in einer anerkannten
Fallgruppe

4. Kausalitäts- und Identitätszusammenhang zwischen dem Aus-
schluss der Leistungspflicht (§ 275 BGB) und dem Ersatzan-
spruch

5. Rechtsfolge: Abtretung des Ersatzanspruchs oder Herausgabe
der erlangten Ersatzleistung

57 IErg Medicus/Petersen (Fn. 38) Rn. 842; Westermann/Bydlinski/Weber, Schuldrecht
Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2010, Rn. 16/11.

58 Looschelders/Makowsky JA 2012, 721 (724).
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Parkettboden überlassen wurde. Kurz nach seinem Einzug beginnt das örtliche Straßenbauamt
damit, die unmittelbar am Haus vorbeiführende Straße zu erneuern. Die Baumaßnahmen
sollen voraussichtlich bis Februar 2013 andauern. M, ein notorischer Langschläfer fühlt sich
durch den werktags um 11 Uhr „früh“ beginnenden und bis 16 Uhr anhaltenden Baulärm
gestört. Zudem hat sich nach dem Einzug Schimmel in der Wohnung gebildet, was M auf
bauliche Maßnahmen an der Straße zurückführt. Er wendet sich an V und erklärt diesem
gegenüber, die Miete wegen des Baulärms und wegen des Schimmels um jeweils 35% zu
mindern, was üblich ist. V weist M – der Wahrheit entsprechend – darauf hin, keinen Einfluss
auf die Erneuerung der Straße zu haben und dass er davon bei Abschluss des Vertrages auch
nichts wusste. Auch sei fehlerhaftes Lüften des M für die Schimmelbildung verantwortlich, das
wegen der von M in der Wohnung installierten Sauna nicht ausreiche. Dies wurde Anfang
Dezember 2012 durch Sachverständigengutachten bestätigt. M sei deswegen nicht zur Miet-
kürzung berechtigt. M besteht darauf, zur Minderung berechtigt zu sein und will ab 1.11.2012
nur noch 300 EUR Miete zahlen. V verweigert jedoch die Annahme der 300 EUR. Am
3.2.2013 teilt V dem M unter Angabe des Kündigungsgrundes schriftlich mit, das Mietver-
hältnis fristlos zu beenden. M könne jedoch bis zum 13.2.2013 in der Wohnung verbleiben
und seinen Auszug organisieren. Als M am 14.2.2013 immer noch nicht die Wohnung geräumt
hat, reicht V Räumungsklage beim zuständigen Amtsgericht ein, woraufhin dem M die Klage
zugestellt wird. Zwei Wochen später will M die in der Wohnung angeschlossene Waschmaschi-
ne von der Wasserversorgung abklemmen. Dabei vergisst er jedoch den Wasserhahn zu
schließen, wodurch Wasser austritt und den in der Wohnung verlegten Parkettboden zerstört.
Der Wasserschaden am Parkettboden beträgt 3.000 EUR.

Welche Ansprüche hat V gegen M?

Bearbeitervermerk: Gehen Sie bei der Bearbeitung der Fallfrage davon aus, dass V die Ansprüche
gegen M am 14.3.2013 geltend macht und M zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus der Wohnung
ausgezogen ist.

& LÖSUNGSSKIZZE

A. ANSPRUCH AUF MIETZAHLUNG GEM. § 535 II BGB
V könnte gegen M einen Anspruch auf Mietzahlung gem. § 535 II BGB iHv 3.000 EUR
haben.

I. Wirksamer Mietvertragsschluss
Der Anspruch auf Mietzahlung setzt einen wirksamen Mietvertragsschluss gem. §§ 535 ff.
BGB zwischen M und V durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und
Annahme, iSd §§ 145 ff. BGB unter Wahrung des Schriftformerfordernisses iSd § 550 BGB
voraus. Hiervon ist mangels entgegenstehender Angaben vorliegend auszugehen.

II. Erfüllung gem. § 362 I BGB
Der Anspruch des V auf Mietzahlung könnte jedoch bereits durch Erfüllung iSd § 362 I BGB
untergegangen sein. Gem. § 556 b I BGB ist die Miete spätestens am dritten Werktag eines
Monats fällig. M hat die Miete für Oktober am 1.10.2012 iHv 1.000 EUR vollständig erfüllt.
Die Mietzahlung für die Monate November bis Januar könnte jedoch noch nicht erfüllt
worden sein. M will für diesen Zeitraum lediglich 300 EUR Miete zahlen, was V jedoch
zurückweist. Gem. § 266 BGB ist der Schuldner grundsätzlich nicht zur Teilleistung berech-
tigt. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn M nur zur Teilzahlung der Miete verpflichtet war.

1. Mietminderung gem. § 536 I 1 Alt. 2 BGB
Vorliegend könnte M nur zur Zahlung der 300 EUR verpflichtet gewesen sein, indem die
Miete aufgrund der Baumaßnahmen an der angrenzenden Straße und des Schimmels kraft
Gesetzes (BGH NJW 2012, 382 Rn. 16; MüKoBGB/Häublein, Münchener Kommentar zum
BGB, 6. Aufl. 2012, § 536 Rn. 27) gemindert ist.

a) Mangel an der Mietsache durch Straßenbaumaßnahmen
Nach § 536 I BGB liegt ein Sachmangel vor, wenn die Mietsache mit einem Mangel behaftet
ist, der ihre Tauglichkeit zum vertragsmäßigen Gebrauch ganz aufhebt oder mindert (BGH
NJW 2010, 1133 Rn. 11 mwN; Palandt/Weidenkaff, BGB, 72. Aufl. 2013, § 536 Rn. 16).
Fraglich ist jedoch, ob die Baumaßnahmen an der angrenzenden Straße die Mangelhaftigkeit
der Wohnung begründen kann. Grundsätzlich fallen nur solche Mängel unter § 536 I BGB,
die der Mietsache unmittelbar anhaften (BGH NJW 2006, 899 Rn. 19). Dafür spricht der
Wortlaut der Norm („Hat die Mietsache […] einen Mangel“).

Mietvertragsschluss

Berechtigung zur Teilleistung
aufgrund Mietminderungs-

rechts

Straßenbaulärm als Mangel

ÜBUNGSBLÄTTER STUDENTEN · EXAMINATORIUM KLAUSUR ZIVILRECHT · „TEURES PFLASTER“

748 10/2013

Ü
B
U
N
G
SB

LÄ
TT

ER
ST

U
D
EN

TE
N


